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Einleitung

Die Opfer von Menschenhandel (engl. human trafficking) sind im vergangenen
Jahrzehnt stärker in das Bewusstsein der internationalen und europäischen Öffent-
lichkeit gelangt. Unter den Stichworten „Opferschutz“ und „Opferhilfe“ werden
mittlerweile zu ihren Gunsten diverse Forderungen diskutiert. Zur Unterstützung
der Opfer wird z. B. angeregt, dass Staaten den Personen, die auf ihrem Staatsge-
biet Opfer von Menschenhandel geworden sind, medizinische und psychologische
Betreuung, angemessene Unterkunft und kostenlose Rechtsberatung gewähren
sollen. Viele Opfer halten sich aber illegal im Zielland auf. Wenn sie sich den
nationalen Behörden zu erkennen geben, droht ihnen die Rückführung in ihr Her-
kunftsland oder einen Drittstaat. Für diese Opfer ist der gesicherte Aufenthalt im
Zielland die Grundvoraussetzung, damit sie die sozialen und medizinischen Un-
terstützungsangebote nutzen können. Deshalb stellt die Legalisierung ihres aufent-
haltsrechtlichen Status für sie das dringendste Bedürfnis dar. Das Problem des
Aufenthalts von Menschenhandelsopfern wird zwar auch auf internationaler poli-
tischer Ebene diskutiert. Aber oft wird bei diesen Diskussionen die rechtliche Qua-
lität der aufenthaltsrechtlichen Forderungen nicht deutlich. Es fehlt an einer klaren
Differenzierung zwischen politischen und verbindlichen rechtlichen Vorgaben.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob völker- und europarechtliche
Regelungen die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft verpflichten,
drittstaatsangehörigen Menschenhandelsopfern Aufenthalt zu gewähren. Vertie-
fend wird diskutiert, ob diese Vorgaben die Mitgliedstaaten lediglich objektiv
verpflichten oder ob den Opfern auch ein subjektives Recht auf Aufenthalt ge-
währt werden muss. Ein Aufenthaltsrecht ist für die Opfer von Menschenhandel
die vorzugswürdige Aufenthaltsoption, da sie als Rechtsträger behandelt werden
und ihren Anspruch auf Aufenthalt im Zielland gerichtlich durchsetzen können.

I. Untersuchungsgegenstand

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Aufenthaltsoptionen der Menschenhan-
delsopfer geprüft, die sich am Ende der Menschenhandelskette als Drittstaats-
angehörige in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft befinden. Der
Fokus der Arbeit liegt auf Opfern des Menschenhandels, die in die Zwangsarbeit
einschließlich der Prostitutionsausbeutung geschickt werden.

Menschenhandel umfasst neben dem Handel in die Zwangsarbeit noch diverse
andere Ausbeutungsformen. Als Beispiele können Organhandel1 und Heiratshan-

1 s. zum Organhandel Pearson, Coercion in the kidney trade?; Dreixler, S. 75 ff.



del2 genannt werden. Aus mehreren Gründen wird der Untersuchungsgegenstand
aber auf Menschenhandel in die Zwangsarbeit begrenzt. Zunächst ist dieser Be-
reich praktisch sehr relevant. Auch wenn die zahlenmäßige Erfassung des Men-
schenhandels noch am Anfang steht, kann davon ausgegangen werden, dass der
Handel in die Zwangsarbeit die quantitativ bedeutendste Menschenhandelsform
in Europa ist.3 Auch existiert bereits ein solider Grundstock an Fachliteratur zu
den grundlegenden Fragen des Menschenhandels in die Zwangsarbeit, auf dessen
Ergebnisse im Rahmen dieser Arbeit zurückgegriffen werden kann. Außerdem ist
der Menschenhandel in die Zwangsarbeit durch seine diversen Unterformen (z. B.
Handel in Prostitution oder in die Hausarbeit) bereits für sich ein umfangreicher
Untersuchungsgegenstand.

Für die aufenthaltsrechtlichen Vorgaben werden alle völker- und europarecht-
lichen Rechtsakte berücksichtigt, deren persönlicher Anwendungsbereich speziell
Menschenhandelsopfer umfasst. Aus dem Völkerrecht werden das UN-Protokoll
zum Menschenhandel4 von 2000 und die Europaratskonvention zum Menschen-
handel5 von 2005 als spezielle völkerrechtliche Verträge zum Menschenhandel
ausgewertet. Im Recht der Europäischen Gemeinschaft behandelt die Menschen-
handelsrichtlinie 2004/81/EG6 die aufenthaltsrechtliche Situation von Menschen-
handelsopfern. Ergänzend zu den speziellen Rechtsakten zum Menschenhandel
werden aus dem europäischen Sekundärrecht die Qualifikationsrichtlinie 2004/
83/EG7 und die Verfahrensrichtlinie 2005/05/EG8 herangezogen, die als Teil des
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems möglicherweise auch auf Menschen-
handelsopfer Anwendung finden.
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2 s. zum Heiratshandel Rolf, S. 25 ff.; Kartusch/Knaus/Reiter, S. 30 ff.
3 s. Europol, Trafficking in Human Beings in the EU, S. 2.
4 UN-Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschen-

handels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, in Ergänzung des UN-Überein-
kommens gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, ILM Bd. 40,
S. 335, BGBl. II 2005, S. 954, in Kraft getreten am 25.12.2003.

5 Konvention über Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels vom 16.5.
2005, CETS Nr. 197, in Kraft getreten am 1.2.2008, keine Ratifizierung durch die BRD
(Stand: 4.9.2011).

6 Richtlinie des Rates vom 29.4.2004 über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für
Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur ille-
galen Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperie-
ren, ABl.EG 2004 Nr. L 261/19.

7 Richtlinie des Rates vom 29.4.2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und
den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Perso-
nen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu ge-
währenden Schutzes, ABl.EG 2004 Nr. L 304/12.

8 Richtlinie des Rates vom 1.12.2005 über Mindestnormen für Verfahren in den Mit-
gliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft, ABl.EG
2005 Nr. L 326/13.



Neben europäischem Sekundärrecht und völkerrechtlichen Verträgen zum
Menschenhandel werden auch die praktisch bedeutsamsten menschenrechtlichen
Refoulement-Verbote geprüft. Im Mittelpunkt steht die Frage, unter welchen Um-
ständen Menschenhandelsopfer die Voraussetzungen des menschenrechtlichen
Abschiebungsschutzes erfüllen können. Es bietet sich insbesondere an, den flücht-
lingsrechtlichen Abschiebungsschutz des Art. 33 GFK und den Abschiebungs-
schutz aus dem Verbot der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung gem. Art. 3 EMRK zu untersuchen, da deren Voraussetzungen in
teilweise modifizierter Form auch dem europäischen Sekundärrecht zum Ge-
meinsamen Europäischen Asylsystem zugrunde liegen. Ergänzend wird der Ab-
schiebungsschutz des Art. 8 EMRK behandelt, da mit dem Schutz des Privat-
lebens weitere wichtige Aspekte der besonderen Situation von Menschenhandels-
opfern berücksichtigt werden können.

II. Gang der Untersuchung

In einem ersten Kapitel wird nach einem kurzen historischen Abriss der Be-
griff des Menschenhandels definiert. Dann werden die Formen des Menschen-
handels in die Zwangsarbeit und seine Ursachen erörtert. Das Kapitel schließt
mit der Darstellung des sogenannten menschenrechtlichen Ansatzes zur Bekämp-
fung des Menschenhandels, der als Prüfungsmaßstab bei der späteren Auswer-
tung der Aufenthaltsbestimmungen herangezogen werden soll.

In einem zweiten Kapitel werden die aufenthaltsrechtlichen Vorgaben der aus-
gewählten völkerrechtlichen Verträge und des EU-Sekundärrechts zum Men-
schenhandel ausgewertet. Der Fokus liegt auf der Frage, ob die Staaten zur Ge-
währung subjektiver Aufenthaltsrechte für Menschenhandelsopfer verpflichtet
werden.

In einem dritten Kapitel werden das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot
des Art. 33 GFK und der Abschiebungsschutz der Art. 3 und 8 EMRK geprüft.
Das Ziel ist, die Voraussetzungen herauszuarbeiten, unter denen die Mitgliedstaa-
ten Menschenhandelsopfern Aufenthalt gewähren müssen. Da die Schutzregime
des Art. 33 GFK und des Art. 3 EMRK ins europäische Sekundärrecht übernom-
men worden sind, werden auch eventuelle Abweichungen von den völkerrecht-
lichen Vorgaben im Europarecht dargestellt.

Die Arbeit endet mit den Schlussbetrachtungen, in denen ein Fazit zur aufent-
haltsrechtlichen Rechtstellung von Menschenhandelsopfern in Europa gezogen
werden soll.
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